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STADT 

H Ö C H S T Ä D T  a . d . D O N A U  

 
 

 

Stadt Höchstädt a.d.Donau 

Kämmerei 

Herzog-Philipp-Ludwig-Str.10 

89420 Höchstädt 

 

 

 

Richtlinie zur Förderung von Vereinen durch die Stadt Höchstädt 

 

Antrag 2: Basisförderung für den laufenden Vereinsbetrieb   (III. 2.1.) 

Dieser Förderantrag muss bis zum 1. März des Jahres der Auszahlung bei der Stadtverwaltung 

eingehen.  
 

Hiermit beantrage ich als Bevollmächtigter des nachstehenden Vereins eine 

„Basisförderung für den laufenden Vereinsbetrieb“. 

 

 

Verein:         

PLZ, Ort:             

 

Bevollmächtigter 

Name:         Vorname:       

Mit der Unterschrift des Antrags bestätige ich, dass unser Verein bereits in der „Liste der 

förderfähigen Vereine“ (LdfV) eingetragen ist und die Fördervoraussetzungen der 

Vereinsförderrichtlinie unter Punkt 1.2 noch erfüllt. Zudem erfüllen wir folgende Voraussetzungen: 

 

  Unser Verein besteht mindestens drei Jahre, 

  Unser Verein hat mindestens 25 Vereinsmitglieder, 

Gründe, weshalb nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind:  
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Folgende erforderlichen Unterlagen sind dem Antrag beigelegt. 

   Eine Liste der beitragszahlenden Mitglieder, aufgeschlüsselt nach Name, Alter, 

 Jahresbeitrag. (Stichtag 01. Februar des Jahres der Auszahlung) 

   Eine Liste der geprüften Ausbilder mit Lizenz  (sofern vorhanden) 

  inkl. Kopie der gültigen Lizenz  

   Eine Liste der Ausbilder ohne Lizenz (sofern vorhanden) 

Gründe weshalb Unterlagen nicht beigelegt werden konnten: 

      

      

Weitere Gründe und Ergänzungen können als Anlagen dem Antrag beigelegt werden. 

Den unten angegebenen Mitgliederzahlen liegen folgende Voraussetzungen zugrunde: 

 Es dürfen nur beitragszahlende und aktive Mitglieder gezählt werden 

 Mehrfachzählungen einer Person innerhalb des Vereins sind nicht zulässig  

(z.B. Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen/Sparten eines Vereins) 

 Kursteilnehmer dürfen nicht gezählt werden 

 

Auflistung der Anzahl der zahlenden und aktiven Mitglieder, Beiträge und Gewichtungen. 

Altersgruppe 
Anzahl 
Mitglieder 

Jahres- 
beitrag 

Gewichtung 

von 0 bis 5 Jahre                    

von 6 bis 17 Jahre                   

von 18 bis 65 Jahre                   

ab 66 Jahre                   

Ausbilder mit Lizenz (z.B. Übungsleiterschein)                   

Ausbilder ohne Lizenz  
(max. 10% der unter 18 jährigen Mitglieder) 

                  

Die Stadt Höchstädt behält sich vor, bei Bedarf weitere Angaben abzufragen. 

Sämtliche Dokumente unterliegen dem Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

 

            

Datum    Unterschrift des Bevollmächtigten 


